
 

Übergangsregelung zur Potenzialerhebung für alle beatmeten oder 
trachealkanülierten Versicherten (§ ˜a AKI-RL) 

°˛.°˛.˝°˝˜ 
Ausnahmeregelung 
verlängert 

°˛.°˙.˝°˝˜ 
Ausnahmeregelung 
läuft aus 

In diesem Zeitraum sind 
AKI-Verordnungen auch ohne 
Potenzialerhebung zulässig 

AKI-Verordnungen setzen regelmäßig 
eine Potenzialerhebung voraus 
(§ ˜ Absatz ° AKI-RL)* 

… Ausnahmeregelung Keine Ausnahmeregelung mehr … 

*Es sei denn, innerhalb eines Gesamtzeitraums von mindestens zwei Jahren haben zweimal in Folge durchgeführte Potenzialerhebungen ergeben, 
dass dauerhaft keine Aussicht auf erfolgreiche Beatmungsentwöhnung oder Dekanülierung besteht (§ ˆ Absatz ˇ AKI-RL). Stand: ˜°.˜˛.˛˝˛˙ Graÿk: G-BA 




